
 

 

Satzung 
 

in der Fassung vom 1. April 2004 anerkannt durch die Stiftungsbehörde des Landes 

Niedersachsen am 7. April 2004 unter Berücksichtigung der am 05.03.2014 durch den 

Stiftungsrat beschlossenen und am 17.02.2015 durch die Stiftungsbehörde genehmigten 

Satzungsänderung. 

 

 

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz 

 

1. Die Stiftung führt den Namen SüdniedersachsenStiftung 

2. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 

3. Der Sitz der Stiftung ist Göttingen. 

 

 

§ 2 Stiftungszweck 

 

1. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Entwicklung und des Wachstums der Region 

Südniedersachsen in ihrer wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gesamtheit. 

Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 

 die Förderung von Kommunikation und Kooperation zwischen den 

Entscheidungsträgern der Region, insbesondere den gesetzlichen Vertretern von 

Gebietskörperschaften, Unternehmen, Hochschulen, Instituten und Verbänden 

 die Vernetzung infrastruktureller, sozialer und kultureller Ressourcen 

 Maßnahmen zur Verbesserung des Ansehens und der Attraktivität der Region bei 

Personen, Wirtschaft und Institutionen innerhalb und außerhalb der Region 

 die Förderung des Dialogs und der Kooperation zwischen Umweltschutz, Naturschutz 

und Wirtschaft 

 die Förderung der Deregulierung und des Bürokratieabbaus 

 die Förderung des Transfers von Wissen, Innovation und Technologie unter 

Beteiligung von Unternehmen, Hochschulen und öffentlicher Verwaltung der Region 

 die Förderung des Dialogs und der Kooperation zwischen Unternehmen, Verbänden 

und Institutionen in der Region 

 die Förderung des Dialogs und der Kooperation zwischen Forschung und Lehre und 

den Unternehmen in der Region 

 die Förderung und Entwicklung der Region als Ziel für privaten und geschäftlichen 

Tourismus 
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 die Förderung und Erarbeitung von Methoden und Instrumenten zur Entwicklung und 

für das Wachstum der Region 

 die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 

Unternehmen, Betriebe und Arbeitnehmer in der Region 

 die Bündelung und Unterstützung von Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung und für 

das Wachstum der Region insbesondere jeweils mittels Konferenzen und 

Veranstaltungen, Veröffentlichungen in gedruckter und digitalisierter Form, Präsenz in 

Medien wie Rundfunk, Fernsehen und Internet, Erstellung von Analysen und 

Gutachten und Übernahme von Projekten. 

2. Die Stiftung kann ihren Zweck auch dadurch erfüllen, dass sie anderen Organisationen 

Mittel zur Verfolgung der Zwecke der Stiftung zur Verfügung stellt. 

 

 

§ 3 Mittelverwendung der Stiftung 

 

1. Mittel der Stiftung dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

2. Personen oder Institutionen dürfen durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. 

3. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen aus der Stiftung besteht nicht. 

 

 

§ 4 Vermögen der Stiftung 

 

1. Das Vermögen der Stiftung besteht bei ihrer Errichtung aus 27.350,00 EUR. Es kann 

durch Zuwendungen der Stifter oder Dritter erhöht werden, wenn diese solches 

ausdrücklich bestimmen (Zustiftungen). 

2. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten 

Vermögensumschichtungen sind zulässig; dabei ist der Grundsatz der 

Bestandserhaltung zu beachten. 

3. Die Stiftung darf weitere Zuwendungen entgegennehmen, die zur Verwendung für den 

Stiftungszweck bestimmt sind. Sie sind dem Stiftungsvermögen zuzuführen, soweit der 

Zuwendende nichts anderes bestimmt. 

 

 

§ 5 Geschäftsjahr, Jahresabschluss 

 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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2. Die Stiftung stellt einen Jahresabschluss nach den Vorschriften für kleine 

Kapitalgesellschaften auf. 

 

 

§ 6 Organe der Stiftung 

 

1. Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. Eine gleichzeitige 

Mitgliedschaft in Vorstand und Stiftungsrat ist nicht zulässig. 

2. Die Stiftung hat eine Stiftungsversammlung. Diese ist nicht Organ. 

3. Die Stiftung kann einen Stiftungsbeirat einrichten. Diese ist nicht Organ. 

 

 

§ 7 Vorstand 

 

1. Der Vorstand der Stiftung besteht aus drei bis fünf Personen. Diese werden jeweils vom 

Stiftungsrat für die Dauer von bis zu zwei Jahren berufen. Der erste Vorstand wird von 

den Stiftern im Stiftungsgeschäft bestimmt. Wiederberufungen sind auch mehrfach 

möglich. 

2. Die Mitglieder des Vorstands üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich oder aufgrund eines 

Anstellungsvertrages oder Dienstvertrages gegen angemessene Vergütung aus. 

Ehrenamtliche Mitglieder haben Anspruch auf den Ersatz notwendiger und 

angemessener Auslagen. Über Anstellungsverträge und Dienstverträge bestimmt der 

Stiftungsrat. 

3. Mitglieder des Vorstandes können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vom 

Stiftungsrat abberufen werden. 

4. Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglieder im Amt bis zum Beginn der Amtsperiode 

neuer Mitglieder. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes wird ein Nachfolger nur 

bis zum Ende der laufenden Amtsperiode gewählt. 

5. Der Stiftungsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands bestimmen. 

 

 

§ 8 Aufgaben des Vorstands 

 

1. Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe dieser Satzung. Zu seinen Aufgaben 

gehört insbesondere 

a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens 

b) die Erstellung des Jahresbudgets 

c) die Vergabe von Stiftungsmitteln 
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d) Vorschläge zur Bildung und Auflösung von Rücklagen 

e) die Rechnungslegung und Berichterstattung über die Verwaltung der Stiftung an den 

Stiftungsrat und an die Stiftungsaufsicht 

f) die Bestimmung eines Katalogs von Zuwendungen an die Stiftung 

2. Für die laufende Arbeit ist das geschäftsführende Mitglied des Vorstandes zuständig, 

das diese nach den Beschlüssen des Vorstands ausführt. 

 

 

§ 9 Organisation des Vorstands 

 

1. Sofern der Stiftungsrat keine Bestimmung getroffen hat, wählt der Vorstand aus seiner 

Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorstand kann 

die Kompetenzen innerhalb des Vorstands festlegen und einem seiner Mitglieder die 

Aufgabe eines geschäftsführenden Vorstandsmitglieds übertragen. 

2. Der Vorstand hält mindestens einmal im Geschäftsjahr eine Vorstandssitzung, im 

Übrigen nach Bedarf. 

3. Die Einberufung einer Sitzung erfolgt durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung durch 

den stellvertretenden Vorsitzenden. Diese muss schriftlich (auch per Telefax oder in 

Textform) mit einer Frist von einer Woche vor dem Sitzungstermin mit einer 

Tagesordnung den Mitgliedern zugehen. 

4. Der Vorstand ist beschlussfähig, sofern nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens 

zwei Mitglieder anwesend sind. 

5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder des stellvertretenden 

Vorsitzenden den Ausschlag. 

6. Über die Sitzung ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem 

Mitglied des Vorstandes, das die Sitzung geleitet hat, und einem weiteren Mitglied, das 

an der Sitzung teilgenommen hat, zu unterschreiben. 

7. Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren sind zulässig, sofern kein 

Vorstandsmitglied eine Sitzung wünscht. 

8. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

 

§ 10 Vertretungsmacht des Vorstands 

 

1. Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten. Dieser 

hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 



 5 

2. Der Vorstand handelt durch seinen einzelvertretungsberechtigten Vorsitzenden oder 

durch den stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des 

Vorstandes. 

 

 

§ 11 Stiftungsrat 

 

1. Der Stiftungsrat besteht aus mindestens fünf und höchstens fünfundzwanzig Personen. 

Die Mitglieder des ersten Stiftungsrats werden von den Stiftern berufen; im Übrigen 

ergänzt sich der Stiftungsrat selbst durch Zuwahl bzw. wählt rechtzeitig vor Ablauf der 

Amtsperiode ein neues Mitglied. 

2. Die Mitglieder des Stiftungsrats üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie haben 

Anspruch auf den Ersatz notwendiger und angemessener Auslagen. 

3. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. Nach Ablauf der 

Amtsperiode bleiben die Mitglieder bis zur Neuwahl im Amt. 

4. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, wird ein Nachfolger lediglich bis zum 

Ende der Amtszeit gewählt. 

5. Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und den stellvertretenden 

Vorsitzenden. 

 

 

§ 12 Aufgaben des Stiftungsrats 

 

1. Der Stiftungsrat hat folgende Aufgaben 

a) Festlegung der Leitlinien zur Umsetzung des Stiftungszwecks 

b) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, Bestimmung des Vorsitzenden 

c) Überwachung der Tätigkeit des Vorstands, 

d) Festlegung der Planungs- und Berichtspflichten des Vorstands gegenüber dem 

Stiftungsrat 

e) Entlastung des Vorstandes 

f) Genehmigung des Jahresabschlusses 

g) Genehmigung zu Bildung und Auflösung von Rücklagen durch den Vorstand 

h) Satzungsänderungen 

i) Zusammenlegung oder Zulegung mit einer anderen Stiftung 

j) Aufhebung der Stiftung 

k) Zustimmung zur Aufstellung des Zuwendungskatalogs 
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2. Für die Vergabe von Stiftungsmitteln kann der Stiftungsrat in Abstimmung mit dem 

Vorstand Richtlinien erlassen. 

 

 

§ 13 Organisation des Stiftungsrats 

 

1. Der Stiftungsrat hält mindestens einmal im Geschäftsjahr eine Sitzung, im Übrigen nach 

Bedarf. 

2. Die Einberufung einer Sitzung erfolgt durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung durch 

den stellvertretenden Vorsitzenden. Diese muss schriftlich (auch per Telefax oder in 

Textform) mit einer Frist von zwei Wochen vor dem Sitzungstermin mit einer 

Tagesordnung den Mitgliedern zugehen. 

3. Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, sofern nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens 

die Hälfte seiner Mitglieder sowie der Vorsitzende oder bei Verhinderung der 

stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. 

4. Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder des 

stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. 

5. Über die Sitzung ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem 

Mitglied des Stiftungsrats, das die Sitzung geleitet hat, und einem weiteren Mitglied, das 

an der Sitzung teilgenommen hat, zu unterschreiben. 

6. Eine Beschlussfassung ist auch im schriftlichen Umlaufverfahren zulässig, sofern kein 

Mitglied des Stiftungsrats eine Sitzung wünscht. Das Umlaufverfahren ist nicht zulässig 

für Beschlüsse über Satzungsänderung, Zusammenlegung, Zulegung oder Auflösung 

der Stiftung. 

7. Der Stiftungsrat kann weitere, die Satzung ausfüllende Regelungen zu seiner 

Organisation treffen. 

 

 

§ 14 Stiftungsbeirat 

 

1. Die Stiftung kann einen Stiftungsbeirat einrichten. Dieser kann drei bis fünfzehn 

Mitglieder umfassen. Die Einrichtung des Stiftungsbeirats und die Bestellung von 

Beiratsmitgliedern obliegt dem Stiftungsrat. Soweit der Stiftungsrat keine anderen 

Regeln trifft, gelten diejenigen zur Organisation des Vorstands sinngemäß. 

2. Der Beirat hat die Aufgabe, den Stiftungsrat und den Vorstand zu beraten. 

3. Der Beirat kann auf Einladung des betreffenden Vorsitzenden an Sitzungen des 

Vorstands oder des Stiftungsrats teilnehmen. 
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§ 15 Stiftungsversammlung 

 

1. Die Stiftungsversammlung besteht aus den Stiftern und den Förderpartnern der Stiftung. 

Förderpartner sind Personen, Institutionen oder Organisationen, die sich verpflichtet 

haben, die Aufgaben der Stiftung im Rahmen eines Fördervertrages mit einem 

laufenden Beitrag finanziell zu unterstützen. Die Eigenschaft als Förderpartner gilt für 

den Zeitraum des Bestehens des jeweiligen Fördervertrages. 

2. Die Stiftungsversammlung hat die Aufgabe, dem Stiftungsrat Empfehlungen für Leitlinien 

zur Umsetzung des Stiftungszwecks zu geben. Das eigene Initiativrecht des 

Stiftungsrats für Leitlinien bleibt davon unberührt. 

3. Die Stiftungsversammlung hält mindestens einmal im Jahr eine Sitzung. Die Einberufung 

einer Sitzung erfolgt durch den Vorsitzenden des Stiftungsrats, bei Verhinderung durch 

den stellvertretenden Vorsitzenden. Diese muss schriftlich (auch per Telefax oder in 

Textform) mit einer Frist von zwei Wochen vor dem Versammlungstermin mit einer 

Tagesordnung den Mitgliedern der Stiftungsversammlung zugehen. Der Stiftungsrat 

kann zu weiteren Sitzungen einladen. 

4. Der Vorsitzende des Stiftungsrats, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende, 

leitet die Stiftungsversammlung.  

5. Die Stiftungsversammlung ist beschlussfähig, sofern nach ordnungsgemäßer Ladung 

mindestens die Hälfte seiner Mitglieder sowie der Vorsitzende des Stiftungsrats oder bei 

Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. 

6. Die Stiftungsversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder des 

stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. 

7. Über die Sitzung ist jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem 

Vorsitzenden und einem weiteren Teilnehmer der Stiftungsversammlung zu 

unterschreiben. 

 

 

§ 16 Satzungsänderung 

 

1. Änderungen des Stiftungszweckes, die Zusammenlegung der Stiftung mit einer anderen 

Stiftung, die Zulegung oder die Aufhebung der Stiftung sind zulässig, wenn die Erfüllung 

des Stiftungszweckes unmöglich geworden ist oder angesichts wesentlicher 

Veränderungen der Verhältnisse nicht mehr sinnvoll erscheint. 

2. Satzungsänderungen, die den Zweck nicht berühren, sind im Übrigen möglich, wenn sie 

die ursprüngliche Gestaltung der Stiftung nicht wesentlich verändern oder die Erfüllung 

des Stiftungszweckes erleichtern. 

3. Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen einer einfachen Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder des Stiftungsrats.  

4. Das Erfordernis einer staatlichen Genehmigung für Maßnahmen nach Ziff. 1 und 2 bleibt 

unberührt. 
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§ 17 Beendigung der Stiftung 

 

Im Falle der Aufhebung oder Auflösung der Stiftung fällt das Vermögen an eine solche 

gemeinnützige Einrichtung, die der Vorstand mit Zustimmung des Stiftungsrats bestimmt. 


